
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 gefördert von 

 

erstellt von den Koordinierenden 

Kinderschutzstellen (KoKi) 

 

 

Neustadt a.d.Waldnaab 

 

 

Tirschenreuth  

 

 

Weiden i.d.OPf.  

Netzwerkbezogene 
Kinderschutzkonzeption der 

nördlichen Oberpfalz  



https://www.neustadt.de/familie-bildung/koki-netzwerk-fruehe-kindheit/netzwerk-fruehe-kindheit/infos-fuer-netzwerkpartnerinnen-und-netzwerkpartner/
https://www.neustadt.de/familie-bildung/koki-netzwerk-fruehe-kindheit/netzwerk-fruehe-kindheit/infos-fuer-netzwerkpartnerinnen-und-netzwerkpartner/










Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption KoKi Nordoberpfalz 
 

 6 

4. Datenschutz und Datenweitergabe ....................................................................... 28 

4.1 Grundsätzliches zum Datenschutz (§§ 61 ff. SGB VIII) .......................................... 28 

4.2 Art. 14 Abs. 6 GDVG .............................................................................................. 28 

4.3 § 34 StGB (Rechtfertigender Notstand) ................................................................ 28 

5. Organisatorische Eingliederung und Schnittstellenmanagement der KoKi im 
Jugendamt .............................................................................................................. 29 

5.1 Kooperation zwischen der KoKi und dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD).......... 29 

5.2 Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen im Jugendamt .......................... 30 

5.3 Vorgehen bei einer akuten Kindeswohlgefährdung (gemäß § 8a SGB VIII) ......... 30 

6. Schnittstellenmanagement zwischen der KoKi und gemeinsamen 
Netzwerkpartnern .................................................................................................. 31 

7. Konzeption zur Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................... 32 

8. Veröffentlichung der Kinderschutzkonzeption und der Daten der 
Netzwerkpartner .................................................................................................... 32 

9. Planung der Weiterentwicklung und Fortschreibung der Kinderschutzkonzeption . 
  ................................................................................................................................ 33 

  



Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption KoKi Nordoberpfalz 
 

 7 

TEIL 2 
Regionalteile der KoKis Neustadt a.d. Waldnaab, Weiden i.d. OPf. und Tirschenreuth 34 

 

I Koordinierende Kinderschutzstelle Neustadt a.d. Waldnaab .................................... 35 

1. Organisatorisches ................................................................................................... 35 

1.1 Geburtenentwicklung und Jugendhilfestatistik .................................................... 35 

1.2 Personelle und räumliche Ausstattung der KoKi .................................................. 37 

1.3 Erreichbarkeit und Vertretungsregelung .............................................................. 37 

2. Regionale Partner und Angebote im Netzwerk frühe Kindheit ............................. 38 

2.1 Netzwerkstruktur .................................................................................................. 38 

2.2 Kooperation........................................................................................................... 39 

2.3 Angebote und Frühe Hilfen der KoKi .................................................................... 39 

3. Arbeitskreise .......................................................................................................... 42 

4. Örtliche politische Beschlussfassung ..................................................................... 43 

 

II Koordinierende Kinderschutzstelle Weiden i.d. OPf. ............................................... 44 

1. Organisatorisches ................................................................................................... 44 

1.1 Geburtenentwicklung ........................................................................................... 44 

1.2 Personelle und räumliche Ausstattung der KoKi .................................................. 44 

1.3 Erreichbarkeit und Vertretungsregelung .............................................................. 44 

2. Regionale Partner und Angebote im Netzwerk frühe Kindheit ............................. 45 

2.1 Netzwerkstruktur und Kooperation ...................................................................... 45 

2.2 Angebote der KoKi Weiden ................................................................................... 45 

3. Arbeitskreise .......................................................................................................... 47 

4. Örtliche politische Beschlussfassung ..................................................................... 47 

 

III Koordinierende Kinderschutzstelle Tirschenreuth .................................................. 48 

1. Organisatorisches ................................................................................................... 48 

1.1 Geburtenentwicklung ........................................................................................... 48 

1.2 Personelle und räumliche Ausstattung ................................................................. 48 

1.3 Erreichbarkeit ........................................................................................................ 49 

2. Regionale Partner und Angebote im Netzwerk frühe Kindheit ............................. 49 

2.1. Netzwerkstruktur ................................................................................................. 50 

2.2. Kooperation ......................................................................................................... 50 

2.3. Angebote und Frühe Hilfen der KoKi ................................................................... 51 

3. Arbeitskreise ............................................................................................................... 53 

4. Örtliche politische Beschlussfassung .......................................................................... 54 

 





Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption KoKi Nordoberpfalz 
 

 9 

 

 

 

TEIL 1 

 

KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE 

NORDOBERPFALZ 

 
 
 
 
 

  

























http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/


Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption KoKi Nordoberpfalz 
 

 22 

Die Integration der Familienhebammen, Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und vergleichbaren Berufsgruppen in das regionale Netzwerk 
Frühe Hilfen ist dabei von besonderer Bedeutung.  
Die Akquise von Fachkräften und die Steuerung des Einsatzes der Fachleute aus dem 
Gesundheitsbereich als Frühe Hilfen in Familien sind Aufgabe der KoKi.  

 

3.4.1 Fachberatungen und anonyme Fallbesprechung 

Die regelmäßigen Fachberatungen der Familienhebammen und Familien- Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen finden unter Leitung der KoKi-Fachkräfte statt. In 
regelmäßigen Abständen (ca. alle 12 Wochen) treffen sich die Fachkräfte aus dem 
Gesundheitsbereich bei den KoKi-Stellen. Die Federführung für die Fachberatung (Einladung, 
Organisation und Moderation) obliegt jeweils den örtlich zuständigen KoKi-Fachkräften. Die 
Mitwirkung der Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich ist wichtige Voraussetzung dafür, 
dass ein Einsatz im Bereich der Frühen Hilfen im Auftrag der KoKi erfolgen kann.  

Inhaltlich geht es v.a. darum, sich über Entwicklungen im Netzwerk frühe Kindheit 
auszutauschen, Standards für das Vorgehen im (präventiven) Kinderschutz zu erarbeiten und 
zu verinnerlichen (auch hinsichtlich der Falldokumentation), anonyme Fallbesprechungen 
durchzuführen und sich bezüglich der Familienarbeit beraten zu lassen, ggf. bis hin zu einer 
Gefährdungseinschätzung. 

 

3.4.2 Qualifizierung und Weiterbildung der Fachkräfte  

Im regionalen Netzwerk frühe Kindheit sollen Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen 
des Gesundheitswesens, der Kinder- und Jugendhilfe, der Schwangerschaftsberatung, der 
Frühförderung und sonstiger Dienste, die aufgrund ihres beruflichen Auftrages mit jungen 
Familien zu tun haben, zusammenarbeiten.  

 
Voraussetzung für eine gelingende Kooperation ist, eine gemeinsame Sprache im Bereich 

des Kinderschutzes zu schaffen sowie Kenntnis von den jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen 
der Kooperationspartner zu erlangen, um bei Bedarf junge Familien angemessen beraten zu 
können.  Deshalb verfolgt die KoKi die Ziele,  den interdisziplinären Austausch in der Region 
zu fördern, bei Bedarf neue Arbeitskreise zu initiieren, Vorträge zu halten oder Fachtage zu 
organisieren.   

 
Fachkräfte aus der Entbindungspflege und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger 

müssen sich bereit erklären, an einer Qualifizierung (zur 
Familienhebamme/Familienentbindungspfleger bzw. Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin und -pfleger) des Landesjugendamtes teilzunehmen, sofern sie im 
Bereich der Frühen Hilfen im Auftrag der KoKi arbeiten wollen. Diese Berufsgruppen aus dem 
Gesundheitswesen wurden ausgewählt, da sie aufgrund ihrer Aufgabenstellung ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zu den jungen Eltern aufbauen. Zu den bereits vorhandenen 
medizinischen Kenntnissen sollen im Rahmen der Qualifizierung Inhalte der Jugendhilfe 
(Erkennen von Risikofaktoren, praktische Familienarbeit, Gesprächsführung, 
Krisenintervention u.v.m.) vermittelt werden.  

Die Qualifizierung und Weiterbildung der Gesundheitsfachkräfte wird vom Bayerischen 
Landesjugendamt organisiert und durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert.  
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dringende Gefahr für das Wohl des jungen Menschen und kann die gerichtliche Entscheidung 
nicht abgewartet werden, ist das Jugendamt verpflichtet, den jungen Menschen in Obhut zu 
nehmen. Das Elternrecht endet dort, wo diese das Kindeswohl konkret gefährden oder es 
nicht schaffen, das Kindeswohl zu gewährleisten.  
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6. Schnittstellenmanagement zwischen der KoKi und 

gemeinsamen Netzwerkpartner und -partnerinnen 

 

Die KoKi vernetzt die regionalen Angebote der Frühen Hilfen. Dies erfolgt z.B. durch 
regelmäßigen fachlichen Austausch mit den Netzwerkpartner, durch interdisziplinär besetzte 
Runde Tische und Arbeitskreise und durch die regelmäßig stattfindende nordoberpfälzer 
Kinderschutzkonferenz. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit 
anderen Hilfesystemen, insbesondere dem Gesundheitswesen, soll so gefördert werden. 
Durch regelmäßigen fachlichen Austausch und Fallbesprechungen können die jeweils im 
Netzwerk Beteiligten die Handlungsweise und die Kompetenzen des anderen besser kennen 
und verstehen lernen. 

Ziel ist es, einen Synergieeffekt zu erzielen, indem die einzelnen Partner (z.B. 
Schwangerschaftsberatungsstellen), bei Kontakt mit anderen Stellen (z.B. Frauenärztinnen 
und Frauenärzte) auch die Möglichkeiten des Netzwerkes vorstellen. Die Bereitschaft hierzu 
wurde bereits von vielen Netzwerkakteure durch die Unterzeichnung der Netzwerkerklärung 
bekundet. 

 
Im Verlauf einer Beratung können Eltern durch die KoKi an Netzwerkpartner oder durch 

diese an die KoKi vermittelt werden. Die Inanspruchnahme dieser Dienste durch die Eltern  
unterliegt der Freiwilligkeit. Es kann auf Wunsch  und mit Zustimmung der Eltern eine 
Übergabe bzw. ein gemeinsames Übergabegespräch stattfinden; ebenso kann in diesem 
Rahmen eine Datenübermittlung erfolgen. Die Vermittlung in diesem Bereich unterliegt 
ebenso der Grenze des § 8a SGB VIII. Bei einer eventuell drohenden oder bereits 
eingetretenen Kindeswohlgefährdung ist der ASD hinzuzuziehen. 
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I KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE NEUSTADT 

A.D.WALDNAAB 
 

1. Organisatorisches 

 

1.1 Geburtenentwicklung und Jugendhilfestatistik 

 

Die Anzahl der jährlichen Geburten lag in den letzten zehn Jahren im Landkreis Neustadt 
an der Waldnaab zwischen 721 und 851.  

 
Die Geburtenentwicklung im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab lt. Einwohnermeldestatistik seit 2012: 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Geburten 726 683 721 798 776 760 811 785 841 843 851 797 

 

Die folgenden Diagramme zeigen, dass der Bedarf und die Gewährung von 
Jugendhilfeleistungen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab  nach einem Anstieg bis 2016 
in den letzten Jahren etwas gesunken sind. Dies könnte auf die Wirkung von präventiven 
Angeboten wie z.B. die Frühen Hilfen zurückzuführen sein.  

 
Diagramm: Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff  SGB VIII - Entwicklung der Fallzahlen von 2013 bis 2023 
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4. Örtliche politische Beschlussfassung 

Die Vorstellung der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption der nördlichen Oberpfalz 
wurde von der KoKi am 23.11.2015 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt und einstimmig als 
wesentliches Element zur Sicherstellung einer verbindlichen Netzwerkarbeit mit dem Ziel der 
Verbesserung des Kinderschutzes beschlossen. 

 
 

Die Erstellung des Konzeptes ist ein dynamischer Prozess und wird daher stets 
entsprechend den veränderten Bedingungen und Anforderungen angeglichen und 
weiterentwickelt 
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Anhang 1 Zuständigkeit und Erreichbarkeit der KoKis 

 

 

KoKi Neustadt an der Waldnaab 

Zacharias-Frank-Straße 14 
92660 Neustadt an der Waldnaab 
 

Fax:   09602/7997-2555 

E-Mail:  koki@neustadt.de 

Internet:   http://koki.neustadt.de 

 

 

Alexandra Prölß, Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Telefon:   09602/79-2545 

E-Mail:   AProelss@neustadt.de  

 

Zuständigkeit: Altenstadt a.d.Waldnaab, Floß, Flossenbürg, Theisseil, Eslarn, 

Georgenberg, Leuchtenberg, Luhe-Wildenau, Moosbach, Pleystein, 

Tännesberg, Vohenstrauß, Waidhaus, Waldthurn, Pirk 

 

 

Tamara Prause-Winkler, Sozialpädagogin B.A. 

Telefon:   09602/79-2547 

E-Mail:  TPrause-Winkler@neustadt.de  

 

Zuständigkeit: Bechtsrieth, Etzenricht, , Kohlberg,  Parkstein,  Pressath, Schirmitz, 

Schwarzenbach, Störnstein, Windischeschenbach, Kirchendemenreuth, 

Püchersreuth, Mantel, Weiherhammer, Irchenrieth 

 

 

 

 

  

mailto:AProelss@neustadt.de
mailto:TPrause-Winkler@neustadt.de
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Michael Simmerl, Sozialpädagoge B.A. 

Telefon:   09602/79-2537 

E-Mail:  MSimmerl@neustadt.de 

 

Zuständigkeit: Neustadt am Kulm, Vorbach, Schlammersdorf, Speinshart, Trabitz, 

Kirchenthumbach, Eschenbach, Grafenwöhr, Neustadt a.d.Waldnaab 

 

 

mailto:MSimmerl@neustadt.de
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KoKi Weiden i.d.OPf. 

Am Stockerhutpark 1 

92637 Weiden i.d.OPf.  

 

E-Mail:  koki@weiden.de 

 

 

 

 

Brigitte Piper, Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Telefon:   0961/8151-36 

E-Mail:  brigitte.piper@weiden.de 

 

Zuständigkeit: gesamtes Stadtgebiet 

 

 

Andrea Frank, Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Telefon:  0961/8151-37 

E-Mail:  andrea.frank@weiden.de   

 

Zuständigkeit: gesamtes Stadtgebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:brigitte.piper@weiden.de
mailto:andrea.frank@weiden.de


mailto:pia.kuerschner@tirschenreuth.de
mailto:gabriele.herrmann@tirschenreuth.de
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Anhang 2 Netzwerkerklärung  
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Anhang 4 Einschätzungsbogen zur Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren für 

Kinder im Säuglingsalter 

 

 

 

  







 
Stand: Mai 2018  Seite 3 von 7 Seite(n) 

c. Schutzfaktoren und Ressourcen  
 

- aus dem Bereich Familie / Verwandtschaft  / soz. Umfeld 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
- (regelmäßig) eingebundene Fachkräfte bzw. Fachstellen 

 
Kinderarzt:  ________________________________________________________ 
 
Hebamme:  ________________________________________________________ 
 
Schwangerschaftsberatungsstelle: __________________________________________ 
 
Sonstige:  ________________________________________________________ 

 
 
 

 
d. Raum für weitere Ergänzungen (ggf. durchstreichen): 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
 













Einschätzung von 

psychosozialem 

Unterstützungsbedarf 

Pädiatrischer Anhaltsbogen für die 

Früherkennungsuntersuchung 

(U3-U6) 

überarbeitete Version 2015 

Entwicklung: 

  
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Lehrstuhl Sozialpädiatrie der 

Universitätsklinikum Freiburg  Technischen Universität München 

 

Förderung: 

   
Projektnummer:  Projektnummer: 

1010027401 NZFH/II.40 (Entwicklung, Validierung)  LP00176-WV12 (Praxisevaluation, Follow-Up) 

 

Kooperationspartner: 

 

  

http://www.fruehehilfen.de/
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Anhang 6 Wahrnehmungsbogen für den Kinderschutz (Version für Klein- und 
Vorschulkinder) 
 

  



 
Wahrnehmungsbogen für den Kinderschutz  
Version für Klein- und Vorschulkinder  
 
Erhoben von :                                                                           am:  
 
 

A. Angaben zur Familie: 
 
Geschlecht des Kindes:         männlich        weib lich  
 
Name des Kindes:     
 
Geburtsdatum:     
 
Kind lebt bei:     _________________ 
 
Kind wird zudem betreut von:   _________________  
 
Leben im Haushalt Geschwister?        ja          nein  wenn ja, wie viele?_______  
 

 
B. Belastungen in der Familie:  
 
     NEIN        JA  Soziale Belastungen in der Lebenssituation der Familie:  
 

     Mutter < 18 Jahre zum Zeitpunkt der Geburt 
     mehr als ein zu versorgendes Kind bei einem Alter der Mutter < 20 
     Alleinerziehend  
     Bezugsperson erlebt aktuell eine krisenhafte Trennung  
     Hinweise auf schwere Konflikte oder Gewalt in der aktuellen Partnerschaft  
     Bekannte psychische Erkrankung der Mutter oder des Partners/ psychiatrische 

 Vorbehandlung  
     Nikotinkonsum > 20 Zigaretten / Tag  
     Hinweise auf Alkoholprobleme/ Drogenkonsum bei Mutter oder Partner  
     Finanzielle Notlage  
     Soziale/ Sprachliche Isolation (im Alltag keine Kontaktperson verfügbar, bekommt    

keinen Besuch) 
     Sonstige:_________________________________________________________    
 

 
      NEIN        JA  Kind stellt deutlich erhöhte Fürsorgeanforderungen,  die die Möglichkeiten der  
   Familie zu übersteigen drohen :  
 

      Schwieriges Verhalten in Vergleich zu Gleichaltrigen  
     Diagnostizierte Verhaltensauffälligkeiten ( z. B. ADS/ADHS)  
     Deutliche Entwicklungsverzögerung  
     Körperliche/geistige Behinderung  
     Chronische Erkrankung  
     Sonstige:_________________________________________________________  
 
 

     NEIN       JA  Beobachtbare Schwierigkeiten bezüglich des Fürsorge verhaltens von  
   Mutter/Vater gegenüber dem Kind:   

     Wirkt am Kind desinteressiert  
     Wenig Interesse an Förderung des Kindes  
     Macht ablehnende ˜ußerungen  
     Wirkt passiv, antriebsarm, psychisch auffällig   

� � �

�

�

� �

� �

�

��

�
�

�
�
�
�

�

�
�
�

� �

�
�
�
�

�
�

� �

�
�
�
�



    Reagiert nicht oder mit Überforderung auf Signa le des Kindes  
    Nimmt Unterstützungsangebote trotz erkennbarer Auffälligkeiten des Kindes nicht  

                an 
                    Das Kind fehlt häufig (unentsch uldigt)/ es wird nicht regelmäßig gebracht  

    Sonstige:_________________________________________________________  
 
 
 
B. Einschätzung:  
 
Liegt Ihrer Meinung nach eine Kindeswohlgefährdung vor?  
 
      Nein         Ja  
 
 
Wie sicher fühlen Sie sich in der Einschätzung, ob derzeit eine Kindeswohlgefährdung 
vorliegt?  
 
  sehr unsicher   unsicher     eher unsicher  sicher    sehr sicher  
 
 
Wie hoch schätzen Sie das momentane Risiko für das Kind ein?  
 
  sehr niedrig    niedrig   eher hoch  hoch  sehr hoch 
 
 
 
Haben Sie vor, bezüglich Ihrer hier angekreuzten Wa hrnehmungen ein Gespräch mit den 
Eltern zu führen?  
 
       Es hat bereits ein Gespräch stattgefunden  
       Ein Gespräch ist in konkreter Planung  
       Ich brauche vorher noch mehr Informationen  
       Ein Elterngespräch zu diesem Thema ist nicht  nötig  
 
 
Haben Sie vor, in diesem Fall ein Gespräch mit eine r insoweit erfahrenen Fachkraft  
(§ 8a SGB VIII) zu führen?  
 
      Ja       Ich brauche vorher noch mehr Informationen     Nein  
 
 
 
 
 
Quellenangabe:  
 
Modifiziert nach: Künster, Thurn, Fischer, Wucher, Kindler, Ziegenhain: Wahrnehmungsbogen für den Kind erschutz, Version für 
Klein- und Vorschulkinder, Stand 09.12.2011  
 
Meysen, Schönecker, Kindler (2009): Frühe Hilfen im  Kinderschutz. Rechtliche Rahmenbedingungen und Risikodiagnostik in 
der Kooperation von Gesundheits- und Jugendhilfe  
 
Ziegenhain, Schöllhorn, Künster, Hofer, König, Fege rt (2010): Modellprojekt guter Start ins Kinderleben- Werkbuch Vernetzung  

�

�

�
�

� �

� � � � �

� � � ��

�
�
�
�

� � �

�
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Anhang 7 Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch 
  



 



 





Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht

Hiermit entbinde ich,

�
(Name, Vorname des/ der Personensorgeberechtigten)

�
(Geburtsdatum)

�
(Adresse)

als gesetzliche Vertreterin/ gesetzlicher Vertreter von

�
(Name, Vorname des Kindes bzw. Jugendlichen)

Frau/ Herrn

�
(Name, Anschrift des Geheimnisträgers)

gegenüber 

�
(Name, Anschrift des Dritten)

von der Schweigepflicht.

Zweck der Datenübermittlung und Umfang der Daten:

�

�

�

�

�

Mir ist bekannt, dass ich diese freiwillige Erklärung über die Entbindung von der Schwei-
gepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Ich wurde ausführlich 
über Sinn und Zweck dieser Erklärung beraten.

�
(Ort, Datum)	 (Unterschrift/en des/der Personensorgeberechtigten)
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Anhang 9 Richtlinien zur Förderung Koordinierender Kinderschutzstellen   
 
Die fortgeschriebene Version ist ab Januar 2025 im Internet einsehbar unter 

www.gesetze.bayern.de   

http://www.gesetze.bayern.de/
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2162-A

Richtlinie zur Förderung Koordinierender Kinderschutzstellen KoKi – Netzwerk frühe Kindheit

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
vom 21. Januar 2020, Az. V2/6524.01/32

(BayMBl. Nr. 52)

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über die Richtlinie zur Förderung Koordinierender Kinderschutzstellen KoKi – Netzwerk frühe Kindheit vom 21. Januar 2020 (BayMBl. Nr. 52), die durch Bekanntmachung vom 29.
November 2022 (BayMBl. Nr. 705) geändert worden ist

Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 23, 44 der Bayerischen Haushaltsordnung – BayHO, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und der Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften) Zuwendungen zur Förderung einer flächendeckenden Regelstruktur Koordinierender Kinderschutzstellen. Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

Zweck der Zuwendung

Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII). Aufgabe der obersten Landesjugendbehörde ist, die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen
und zu fördern (§ 82 Abs. 1 SGB VIII). Zur Weiterentwicklung des präventiven Kinderschutzes durch Frühe Hilfen unterstützt der Freistaat Bayern Kommunen bei der Etablierung sozialer Frühwarn- und Fördersysteme. Gefördert werden Koordinierende Kinderschutzstellen
(KoKi – Netzwerk frühe Kindheit). Ziel der Förderung ist es, belastete Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern frühzeitig zu erreichen und sie passgenau zu unterstützen, um so Überforderungssituationen zu vermeiden, die zu Misshandlung und Vernachlässigung von
Kindern führen können. Hierzu knüpft die Koordinierende Kinderschutzstelle ein interdisziplinäres Netzwerk zwischen allen Berufsgruppen, die sich wesentlich mit Säuglingen und Kleinkindern befassen. Überforderung der Eltern und andere Risikofaktoren für die kindliche
Entwicklung sowie für das Kindeswohl sollen frühzeitig erkannt werden, damit ihnen durch zuverlässige und institutionsübergreifende Unterstützung begegnet werden kann. Die Phase der frühen Kindheit ist entscheidend für die weitere Entwicklung eines Kindes,
insbesondere was Stresstoleranz, Bindungs- und Bildungsfähigkeit anbelangt. Neben der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen werden durch die Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen positive Entwicklungschancen für Kinder geschaffen.

Dies ist ein elementarer Beitrag zur Schaffung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit.

Gegenstand der Förderung

Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstelle

Die Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstelle erfolgt zwingend im Verantwortungsbereich des Jugendamtes. Die Koordinierende Kinderschutzstelle unterstützt potenziell oder akut belastete Familien durch Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung systematischer,
interdisziplinärer Netzwerke aller am Kinderschutz beteiligter Akteure.

Zielgruppe der Koordinierenden Kinderschutzstelle

Zielgruppe der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind insbesondere Familien mit Säuglingen und Kleinkindern, deren soziale und ökonomische Lebensverhältnisse auf Benachteiligung und Belastung hinweisen und die gezielter und qualifizierter Unterstützung bedürfen
(selektive/sekundäre Prävention). Risiko- und Schutzfaktoren sollen frühzeitig erkannt, Risikofaktoren minimiert und Schutzfaktoren aufgebaut werden. Durch die Netzwerkarbeit der Koordinierenden Kinderschutzstellen sollen etwaige Hemmschwellen von Familien und
Netzwerkpartnern gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe weiter abgebaut und so niedrigschwellige Angebote gestärkt werden. Eltern sollen auch in belasteten Lebenssituationen in die Lage versetzt werden, ihrer Erziehungsverantwortung gerecht zu werden.

Netzwerkbildung

Bei der Netzwerkbildung sind sozialräumliche Strukturen zu beachten. Entsprechend der bestehenden Sozialräume kann in einem Jugendamtsbezirk – insbesondere in Ballungsräumen – die Einrichtung mehrerer Koordinierender Kinderschutzstellen erforderlich sein. Die
Anzahl der notwendigen Koordinierenden Kinderschutzstellen ist auf der Grundlage der bestehenden Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII zu ermitteln (zum Beispiel Sozialräume, Organisationsstruktur in Großstädten, Flächenlandkreisen, besondere soziale
„Brennpunkte“, Anzahl Familien mit Migrationshintergrund etc.).

Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII

Die Koordinierende Kinderschutzstelle agiert im präventiven Bereich. Sie arbeitet personell und organisatorisch von der für die Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII zuständigen Stelle getrennt. Die Schnittstelle zwischen Koordinierender Kinderschutzstelle und
dieser Stelle ist in der Kinderschutzkonzeption (Nr. 4.3) darzulegen.

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Bayern.

Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger haben nachfolgende Leistungen als Zuwendungsvoraussetzung zu erbringen:

Netzwerkarbeit

Der Zuwendungsempfänger muss Netzwerkarbeit im nachstehenden Umfang leisten:

Netzwerkarbeit umfasst den Aufbau, die Erweiterung, Pflege und Weiterentwicklung verbindlicher regionaler Netzwerke zur frühzeitigen Unterstützung von Familien. Durch Bündelung vorhandener Kompetenzen vor Ort und verbindliche sowie nachhaltige interdisziplinäre
Zusammenarbeit soll eine optimale Unterstützung der Zielgruppe ermöglicht werden. Die Netzwerkarbeit bedingt die Einbindung möglichst aller Professionen, die sich wesentlich mit der in Nr. 2 genannten Zielgruppe befassen. Wichtige Netzwerkpartner sind daher unter

anderem Geburtskliniken, Hebammen und Entbindungspfleger, Gesundheitsämter, Ärzte, Psychiatrien, Kliniken, Schwangerenberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, Kindertagesstätten, weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Frühförderstellen, Träger der
Grundsicherung, Sucht- und Drogenberatungsstellen, Frauenschutzeinrichtungen, Schuldnerberatungsstellen, Polizei und ehrenamtliche Akteure.

Neben der Koordination von geeigneten Hilfeangeboten umfasst die Netzwerkarbeit auch die Schaffung von systematischen Zugängen zur Zielgruppe durch eine verbindliche Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen. Insbesondere mit Geburtskliniken sollen
gemeinsame Instrumente erarbeitet werden, die eine Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren ermöglichen. Zusätzlich sollen verbindliche Absprachen über das weitere Vorgehen getroffen werden.

Um eine bestmögliche Vernetzung zu gewährleisten, ist eine Analyse der Kooperationspartner, ihrer Aufgaben und Angebote, fachlicher Ressourcen und Grenzen sowie der Zielgruppe vor Ort notwendig. Die Analyse umfasst auch die Prüfung der Angebote auf Akzeptanz
und Erreichbarkeit. Insbesondere aufsuchende Hilfeangebote sollen in das Netzwerk eingebunden werden.

Ziele der Netzwerkarbeit sind unter anderem die Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis und Akzeptanz der einzelnen Netzwerkpartner, gemeinsame Sprachregelungen, transparente Übergaberegelungen und verbindliche Standards im präventiven Kinderschutz.

Geeignete Mittel, um die Ziele der Netzwerkarbeit zu erreichen, sind etwa die Einrichtung Runder Tische, Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII oder vergleichbarer (auch virtueller) Kommunikationsplattformen zum fachlichen Austausch aller Berufsgruppen und
Institutionen, die Frühe Hilfen anbieten.

Die gegenseitige Vertretung von Kommunen untereinander ist nur im Rahmen der Netzwerkarbeit gestattet.

Navigationsfunktion

Neben der Netzwerkarbeit als allgemeine, strukturelle Zusammenarbeit hat die Koordinierende Kinderschutzstelle Eltern entsprechend ihrem individuellen Bedarf innerhalb des Jugendamtes oder an geeignete Netzwerkpartner zu vermitteln und den Übergang an der
Schnittstelle zwischen zwei Netzwerkpartnern auf Wunsch unterstützend zu begleiten. Bei der Zusammenarbeit im Einzelfall sind insbesondere die Regelungen des Sozialdatenschutzes zu beachten.

Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption

Der Zuwendungsempfänger hat eine netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption zu erstellen, die Grundlage der Netzwerkarbeit ist. Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption ist aus einer zielgruppenspezifischen Angebots- und Bedarfsanalyse der Region heraus
zu entwickeln und muss vorhandene Angebote Früher Hilfen erfassen.

Sie ist gemeinsam mit den Netzwerkpartnern zu entwickeln, sollte vom Jugendhilfeausschuss beschlossen und von den Netzwerkpartnern unterzeichnet werden. Die Konzeption muss eine klare Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Netzwerk sowie
Mechanismen zur Erfolgskontrolle enthalten. Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption wird im Rahmen der Netzwerkarbeit weiterentwickelt und fortgeschrieben.

Inhaltlich soll die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption insbesondere Aussagen zu folgenden Punkten enthalten:

Ausgangslage: strukturierte Darstellung bestehender Angebote Früher Hilfen sowie nicht gedeckter Bedarf,

Zielsetzung,

Zielerreichung: Umsetzung und Methodik,

organisatorische Eingliederung der Koordinierenden Kinderschutzstelle im Jugendamt,

Räumlichkeiten der Koordinierenden Kinderschutzstelle,

Erreichbarkeit/Vertretungsregelungen,

Schnittstellenmanagement zu anderen Fachbereichen innerhalb des Jugendamtes; insbesondere Definition der Schnittstelle zu der für die Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII zuständigen Stelle,

regionale politische Beschlussfassung,

Planung hinsichtlich der Weiterentwicklung und Fortschreibung der Konzeption,

Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit.

Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption ist unter namentlicher Nennung der an der Koordinierenden Kinderschutzstelle tätigen Fachkräfte sowie der Netzwerkpartner mit Beschreibung des Aufgaben- und Kompetenzbereichs, Telefonnummer und E-Mail-Adresse in
geeigneter Weise zu veröffentlichen (zum Beispiel eigene Homepage der Koordinierenden Kinderschutzstelle).

Personelle Ausstattung und berufliche Qualifikation

Um den fachlichen Anforderungen gerecht werden zu können, sind pro Koordinierender Kinderschutzstelle in der Regel mindestens 1,5 Vollzeitstellen erforderlich. In begründeten Fällen ist eine Vollzeitstelle ausreichend; in diesem Fall ist die Sicherstellung der
verlässlichen und kontinuierlichen Vertretung in der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption (vgl. Nr. 4.3) konkret darzulegen.

Um die Organisation und den Arbeitsablauf nicht wesentlich zu beeinträchtigen, darf die regelmäßige Arbeitszeit einer teilzeitbeschäftigten Fachkraft die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft nicht unterschreiten.

Die eingesetzte Fachkraft muss ein Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Ausbildungsrichtung Soziale Arbeit oder eine mindestens gleichwertige Ausbildung in einer anderen geeigneten Fachrichtung abgeschlossen haben. Sie muss über
die notwendigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten auf sozialpädagogischem und psychologischem Gebiet sowie über einschlägige Rechtskenntnisse verfügen. Praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld der Bezirkssozialarbeit oder in Spezialdiensten der Kinder- und

Jugendhilfe sind nachzuweisen.

Die eingesetzte Fachkraft soll auf dem Themengebiet der Frühen Hilfen fortgebildet werden. Hierzu bietet das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt während der Etablierungsphase ein entsprechendes Fortbildungsangebot an.
Schwerpunkte liegen in den Aufgabenbereichen „Kooperation und Vernetzung“ sowie im Bereich „frühe Kindheit“, insbesondere in der präventiven Bindungsförderung und der entwicklungspsychologischen Beratung.

Empfehlungen und Evaluation

Zur Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Umsetzung des Förderprogramms gibt das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales fachliche Empfehlungen heraus.

Zur Weiterentwicklung der Strukturen im Bereich Früher Hilfen in Bayern wird das Förderprogramm evaluiert, der Zuwendungsempfänger hat an der Evaluation teilzunehmen.

Text gilt ab: 31.12.2022
Gesamtvorschrift gilt bis: 31.12.2024
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Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Durch methodische und medienwirksame Darstellung der Aufgaben und Leistungen wird ein positives Bild der Koordinierenden Kinderschutzstellen in der Bevölkerung geschaffen.

Die Koordinierende Kinderschutzstelle hat auf Briefköpfen und Materialien der Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Kennzeichnung der Räumlichkeiten das vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales entwickelte Logo (Download unter
www.stmas.bayern.de/design/logos.htm) zu verwenden und an geeigneten Stellen auf die Internetseite www.kinderschutz.bayern.de hinzuweisen, auf der weitere und aktuelle Informationen eingestellt sind. Damit wird ein landesweit einheitliches, identifizierbares

Leistungsangebot mit Wiedererkennungswert geschaffen.

Eigenbeteiligung

Die staatliche Förderung setzt eine mindestens gleich hohe Beteiligung des Zuwendungsempfängers voraus.

Art und Umfang der Förderung

Art der Förderung

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung (Personalkostenzuschuss) gewährt. Bewilligungszeitraum ist das Haushaltsjahr.

Umfang der Förderung

Eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft wird mit einem Festbetrag bis zu 16 500 Euro jährlich gefördert. Bei Fachkräften in Teilzeit reduziert sich die Förderung anteilig.

Mehrfachförderungen

Eine Förderung nach dieser Richtlinie entfällt, wenn für den gleichen Zuwendungszweck andere Mittel des Freistaates Bayern, des Bundes oder der Europäischen Union in Anspruch genommen werden.

Sachliche Zuständigkeit

Die Regierungen sind für den Vollzug dieser Richtlinie sachlich zuständig.

Antrag; Form und Frist

Der Antrag auf Förderung ist schriftlich vor Beginn des Bewilligungszeitraums (siehe Nr. 5.1 Satz 2) zu stellen. Der aktuelle Stand bzw. die Weiterentwicklung der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption (Nr. 4.3) ist beizufügen. Die Zustimmung zum vorzeitigen
Maßnahmebeginn gilt mit Eingang des Antrags bei der Bewilligungsbehörde als erteilt, wenn im vorhergehenden Bewilligungszeitraum Zuwendungen bewilligt wurden und keine wesentlichen Änderungen der Bewilligungsvoraussetzungen eingetreten sind.

Nachweis und Prüfung der Verwendung

Der Nachweis der Verwendung, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis besteht, muss bis spätestens 31. März des Folgejahres bei der jeweils zuständigen Regierung eingereicht werden. Ein einfacher Verwendungsnachweis ist zugelassen. Von
den eingereichten Sachberichten ist jeweils eine Fertigung an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales weiterzuleiten.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

 

Dr. Markus Gruber

Ministerialdirektor

1

2

1 2

1 2

1 2 3

1 2 3

1 2

08.10.24, 16:20 Bürgerservice - Druckvorschau

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2162_A_10911/true?view=Print 2/2



Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption KoKi Nordoberpfalz 
 

 88 

Anhang 10 Wichtige Gesetzestexte inkl. Verlinkungen  
  



http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_6.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%2527bgbl111s2975.pdf%2527%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl111s2975.pdf%27%5D__1435651735680
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%2527bgbl111s2975.pdf%2527%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl111s2975.pdf%27%5D__1435651735680
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kkg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__34.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__16.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html#BJNR111630990BJNG001306140
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1666.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1666a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html
http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/
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Anhang 11 Flyer der KoKis Neustadt a.d.Waldnaab, Weiden i.d.OPf. und Tirschenreuth  
  







BERATUNG

UNTERSTÜTZUNG
VERMITTLUNG

INFORMATION

Landkreis Tirschenreuth



Für wen seid Ihr da? 
Für alle, die ein Baby erwarten, oder schon ein Baby 
bzw. ein Kleinkind bis 3 Jahre haben.

Wann kann man bei Euch anrufen? 
Eigentlich immer, wenn Fragen oder Probleme rund um 
das Kind oder in der Familie au�auchen. 

Wann soll man sich bei Euch melden?  
Je früher desto besser. Bei den meisten Problemen kann 
frühzeitig noch mit einfachen Mitteln geholfen werden.

Wie läu� gewöhnlich eine Beratung? 
Wir nehmen uns Zeit, hören zu und suchen gemeinsam 
nach Lösungen. Wir beraten vertraulich und kostenlos. 
Wir kommen auch gerne zu Euch nach Hause und ver-
mitteln nach Bedarf Hilfestellungen im Alltag. 

Macht Ihr alles alleine? 
Wir arbeiten mit Kinderärzten, Hebammen, Beratungs
stellen und Kindertageseinrichtungen zusammen und 
wir kennen die Angebote im Landkreis.

Ru� oder schreibt uns an, wir 
nehmen uns gerne Zeit! 

09631 88279
Gabriele Herrmann

koki@tirschenreuth.de

09631 88365
Pia Kürschner 

Landkreis Tirschenreuth

Landratsamt Tirschenreuth 

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des:

www.kreis-tir.de/koki

Bahnhofstr. 51
95643 Tirschenreuth



Ein guter Start
mit den Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern der KoKi



Für Sie da 
Kinder sind wunderbar und hin und wieder 
auch ganz schön anstrengend. Zuerst die 
Schwangerschaft, dann die Geburt – dass 
dabei Fragen und Unsicherheiten auftreten, 
ist normal.

Die KoKi unterstützt Schwangere und Eltern 
mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr 
bei allen Fragen rund um die Entwicklung, 
Förderung und Erziehung ihres Babys oder 
Kleinkindes. Wir informieren Sie gerne über 
Angebote in der Region – oder vermitteln 
Ihnen bei Bedarf eine geeignete praktische 
Hilfe.

Wir nehmen uns gerne Zeit, hören zu und 
suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösun-
gen, damit aus Ihren Sorgen keine Probleme 
werden.

Wir unterliegen der Schweigepflicht.
Wir beraten Sie auf Wunsch anonym.
Alle Angebote sind kostenlos.
Wir kommen auf Ihren Wunsch auch 
gerne zu Ihnen nach Hause.

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
KoKi – Netzwerk frühe Kindheit

Tamara Prause-Winkler                                                   
Sozialpädagogin B.A.
09602-79 2547 

Alexandra Prölß 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
09602-79 2545

Michael Simmerl
Sozialpädagoge B.A.
09602-79 2537 

Zacharias-Frank-Straße 14 
92660 Neustadt an der Waldnaab
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Anhang 12 Liste der Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen (Stand August 2020) 

 

 







mailto:TPrause@neustadt.de
mailto:AProelss@neustadt.de
mailto:MSimmerl@neustadt.de
mailto:koki@neustadt.de
http://koki.neustadt.de/
mailto:brigitte.piper@weiden.de
mailto:andrea.frank@weiden.de
mailto:koki@weiden.de
https://www.weiden.de/familie/eltern-und-kinder/koki-netzwerk-fruehe-kindheit
mailto:pia.kuerschner@tirschenreuth.de
mailto:gabriele.herrmann@tirschenreuth.de
mailto:koki@tirschenreuth.de
https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/kinder-jugend-familien/koki-netzwerk-fuer-fruehe-kindheit/
http://www.kliniken-nordoberpfalz.ag/
mailto:info@kliniken-nordoberpfalz.ag
http://www.bunterkreis-nordoberpfalz.de/


http://www.medbo.de/standorte/woellershof.html
mailto:hebammenteamweiden@kliniken-nordoberpfalz.ag
http://www.kliniken-nordoberpfalz.de/klinikum-weiden/gynaekologie/geburtshilfe/team/
mailto:Bauchladen-new@online.de
bauchladen-new.de.tl/


mailto:petra@meinehebammenpraxis.de
http://www.meinehebammenpraxis.de/
mailto:rundumsorgt@gmx.de
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Ärztinnen und Ärzte 

 
 
 

Praxen für Allgemeinmedizin 
 
Dr. med. Matthias Loew 
Obere Hauptsraße 38, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/42450 
E-Mail: praxis@matthias-loew.de 
 
Dr. med. Peter Deinlein 
Stellv. Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes für die Oberpfalz 
Wunsiedler Str. 4  
95478 Kemnath  
 
Dr. med. Cordula Köhler-Weinrich 
Bahnhofstraße 19 a, 95671 Bärnau 
Telefon: 09635/91195 
 
 

Praxis für Frauenheilkunde 
 
Dr. Sema Tasali-Stoll 
Leiterin des Qualitätszirkels der Frauenärztinnen und Frauenärzte 
Wolframstr. 7, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/33058 
E-Mail: sestoll@hotmail.de   
 

 
Praxen für Kinder- und Jugendmedizin 
 
Im Bereich Weiden i.d.OPf. und Neustadt a.d.Waldnaab 
 
Dr. med. German Tretter 
Kapuzinerstr. 25 a, 92665 Altenstadt a.d.Waldnaab 
Telefon: 09602/639966 

 
Dr. med. Doris Kurzka und Barbara Herrmann 
Bahnhofstr. 16, 92648 Vohenstrauß 
Telefon: 09651/3570 

 
Barbara Herrmann 
Am Langen Steg 10, 92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/3812846 

 
Dr. med. Roland Renz und Dr. med. Claudia Lauterbach  
Vohenstraußer Str. 25, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/31528 

 
Dr. Judith Aderbauer und Dr. Frank Scharnowski-Fischer 
Schlörplatz 9, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon:  0961/35886 
 
Dipl. Med. Egbert Leonhardt, Dr. med. Magdalena Maier-Bronold und Claudia Schindler 
Gabelsbergerstr. 5, 92637 Weiden 
Telefon: 0961 / 6345 5733 
E-Mail: paed.leonhardt@t-online.de 

 
 
 

mailto:praxis@matthias-loew.de
mailto:sestoll@hotmail.de


http://www.pnp-praxis.de/


http://www.hpz-irchenrieth.de/
mailto:info@fruehfoerderung.org
http://www.fruehfoerderung.org/
http://www.lebenshilfe-tirschenreuth.de/
http://www.hpz-irchenrieth.de/
mailto:OffeneHilfen@hpz-irchenrieth.de
mailto:info@lh-tir.de
http://www.lebenshilfe-tirschenreuth.de/
mailto:info@oba-fed.de
http://www.oba-fed.de/


mailto:kreisjugendamt@neustadt.de
http://www.neustadt.de/familie-bildung/kreisjugendamt
mailto:poststelle@tirschenreuth.de
http://www.kreis-tir.de/jugend/kreisjugendamt
mailto:jugendamt@weiden.de
mailto:sekretariat@beratungsstelle-weiden.de
mailto:info@eb-tirschenreuth.de
http://www.eb-tirschenreuth.de/


mailto:weiden@caritas-schwangerschaftsberatung.de
http://www.caritas-schwangerschaftsberatung.de/
mailto:weiden@donum-vitae-bayern.de
http://www.donum-vitae-weiden.de/
http://www.neustadt.de/familie-bildung/schwangerenberatung
mailto:gesundheitsamt@tirschenreuth.de
http://www.schwanger-in-tirschenreuth.de/


mailto:weiden@caritas-schwangerschaftsberatung.de
http://www.caritas-schwangerschaftsberatung.de/
mailto:info@spdi-weiden.de
http://www.spdi-weiden.de/
mailto:eheberatung-weiden@bistum-regensburg.de
http://www.ehe-und-familie.de/
mailto:eheberatung-tirschenreuth@bistum-regensburg.de
http://www.ehe-und-familie.de/
http://www.caritas-weiden.de/
http://www.diakonie-weiden.de/
http://www.arv-weiden-neustadt.de/
http://www.arv-tirschenreuth.de/
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AS Soziale Dienstleistungen e.V. 
Zacharias-Frank-Straße 15, 92660 Neustadt a.d.Waldnaab 
Telefon: 09602/94355 
E-Mail: info@as-neustadt.de  
Internet: www.as-neustadt.de  

 
Arbeitskreis Asyl Weiden e.V. & terre des hommes 
Hohenstaufenstr. 99, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/25036 
E-Mail: josthess@t-online.de 
 
Asylberatungsstelle der Diakonie Weiden i.d.OPf. 
Beratung für asylsuchende, geduldete und bleibeberechtigte Flüchtlinge der Stadt Weiden  
Kasernenstr. 4, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/93009869 
E-Mail: asylberatung@diakonie-weiden.de  
Internet: www.diakonieweiden.de/html/asylberatung.html  

 
Flüchtlings- und Integrationsberatungsstelle der Caritas Weiden / Neustadt  
Beratung für Flüchtlinge ab 27 Jahre der Stadt Weiden und des Landkreises Neustadt a.d.Waldnaab 
Bismarckstr. 21, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/398 90 - 125 oder - 120 
 
Migrationsberatung des Bayerischen Roten Kreuzes   
Kreisverband Weiden und Neustadt a.d.Waldnaab 
Ulrich-Schönberger-Str. 11, 92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/39002-21 
Internet: www.kvweiden.brk.de  
 
Fachambulanz für Suchtprobleme Weiden i.d.OPf. 
Bismarckstr. 21, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/39890150 
E-Mail: beratung@caritas-suchtambulanz-weiden.de  
Internet: www.caritas-suchtambulanz-weiden.de  
 
Fachambulanz für Suchtprobleme Tirschenreuth 
Ringstr. 55, 95643 Tirschenreuth 
Telefon: 09631/79891-20 
E-Mail: beratung@suchtambulanz-tirschenreuth.de  
Internet: www.caritas-regensburg.de/beratenundhelfen/suchthilfe/beratungsstellen/tirschenreuth  
 
Dornrose gegen sexualisierte Gewalt e.V. 
Goethestr. 7, 92637 Weiden i.d.OPf.  
Telefon: 0961/33099 
E-Mail: kontakt@dornrose.de  
E-Mail: www.dornrose.de   
 
Kinderschutzbund e.V. Tirschenreuth 
Nina Neumann 
Telefon: 09632/840830 
Internet: www.kinderschutzbund-tirschenreuth.de  
 
Kinderschutzbund e.V. Kemnath 
Jutta Deiml 
Telefon: 09642/508 
Internet: www.kinderschutzbund-bayern.de  
 
Frauenhaus der Diakonie Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/38931-70 bzw. -0 
Internet: www.diakonieweiden.de/frauenhaus  
 
  

mailto:info@as-neustadt.de
http://www.as-neustadt.de/
mailto:josthess@t-online.de
mailto:asylberatung@diakonie-weiden.de
http://www.diakonieweiden.de/html/asylberatung.html
http://www.kvweiden.brk.de/
mailto:beratung@caritas-suchtambulanz-weiden.de
http://www.caritas-suchtambulanz-weiden.de/
mailto:beratung@suchtambulanz-tirschenreuth.de
http://www.caritas-regensburg.de/beratenundhelfen/suchthilfe/beratungsstellen/tirschenreuth
mailto:kontakt@dornrose.de
http://www.dornrose.de/
http://www.kinderschutzbund-tirschenreuth.de/
http://www.kinderschutzbund-bayern.de/
http://www.diakonieweiden.de/frauenhaus
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Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord e.V. 
Moorstraße 10, 92648 Vohenstrauß      
Telefon: 09651/2422 
E-Mail: info@kinderkrebshilfe-oberpfalz-nord.de  
Internet: www.kinderkrebshilfe-oberpfalz-nord.de  
 
Die Initiative e.V. 
Telefon: 0961/28180 634966741 
E-Mail: info@dieinitiative.org  
Internet: www.dieinitiative.org   
 
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, ambulant betreutes Wohnen 
Jahnstraße 35, 92637 Weiden i.d.OPf.   
Telefon: 0961/3816781 
Bzw: 09604 915-200 
E-Mail: abw-wen@loew.de  
 
EUTB Büro Weiden  
Parksteiner Straße 15, 92637 Weiden in der Oberpfalz 
Telefon: 0170 4089824  
E-Mail: weiden@eutb-bayern.org   
Webseite: http://www.eutb-bayern.org   

 
 
Weitere Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner 
 

Pflegedienste, Sozialstationen und Hauswirtschaftliche Dienste 

 
 
Hauswirtschaftlicher Fachservice (HWF) 
Obersdorf 16, 92665 Kirchendemenreuth.  
Telefon: 09602/939205 
E-Mail: info@hwf-weiden.de  
Internet: www.hwf-weiden.de   
 
Ambulanter Pflegedienst Herbstsonne 
Anton-Wurzer-Str. 26, 92714 Pleystein 
Telefon: 09654/1401 
E-Mail: kontakt@pflegedienst-herbstsonne.de  
Internet: www.pflegedienst-herbstsonne.de  
 
Maschinenring in Neustadt und Weiden  
Familienservice, Hauswirtschaft und Betreuung 
Conrad-Röntgen-Str. 35, 92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/482500 
E-Mail: info@mr-neustadt.de  
Internet: www.maschinenring-neustadt.de  
 
KS Landservice GmbH 
Betriebs- und Haushaltshilfe 
Im Wiesengrund 16, 92660 Neustadt a.d.Waldnaab  
Telefon: 09602/93130010 
E-Mail: kontakt@ks-land-service.de   
Internet: www.ks-land-service.de  
 
Maschinenring Stiftland GmbH 
Familienhelferinnen  
St.-Peter-Str. 33, 95643 Tirschenreuth 
Telefon: 09631/70440 
Internet: www.maschinenring-stiftland.de  

mailto:info@kinderkrebshilfe-oberpfalz-nord.de
http://www.kinderkrebshilfe-oberpfalz-nord.de/
mailto:info@dieinitiative.org
http://www.dieinitiative.org/
mailto:abw-wen@loew.de
mailto:weiden@eutb-bayern.org
http://www.eutb-bayern.org/
mailto:info@hwf-weiden.de
http://www.hwf-weiden.de/
mailto:kontakt@pflegedienst-herbstsonne.de
http://www.pflegedienst-herbstsonne.de/
mailto:info@mr-neustadt.de
http://www.maschinenring-neustadt.de/
mailto:kontakt@ks-land-service.de
http://www.ks-land-service.de/
http://www.maschinenring-stiftland.de/


mailto:kv.tirschenreuth@bayern.awo.de
http://www.awo-tir.de/
mailto:info@brk-tirschenreuth.de
http://www.brk-tirschenreuth.de/
mailto:csshirschau@kirche-bayern.de
http://www.sozialstation-hirschau.de/
mailto:info@keb-neustadt-weiden.de
http://www.keb-neustadt-weiden.de/
mailto:info@keb-tirschenreuth.de
mailto:vhs@tirschenreuth.de
http://www.vhs.kreis-tir.de/
mailto:info@vhs-weiden-neustadt.de
http://www.vhs-weiden-neustadt.de/
http://www.vhs-vohenstrauss.de/


mailto:info@vhs-eschenbach.de
http://www.vhs-eschenbach.de/
http://www.mgh-grafenwoehr.de/
http://www.mitterteich.de/mehrgenerationenhaus
http://www.mittendrin-kemnath.de/
mailto:buergerladen@hotmail.de
mailto:info@tafel-weiden-neustadt.de
http://www.tafel-weiden-neustadt.de/
mailto:tafel.mitterteich@online.de
http://www.mitterteichertafel.de/
http://www.lichtblicke-oberpfalz.de/
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Polizei und Justiz 
 

Polizeiinspektionen 

 
 
Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf.  
Regensburger Straße 52 
92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/401-0  
 
Polizeiinspektion Eschenbach  
Karlsplatz 27, 92676 Eschenbach 
Telefon: 09645/9204-0 
 
Polizeiinspektion Neustadt a.d.Waldnaab   
Innere Flosser Straße 24, 92660 Neustadt a.d.Waldnaab 
Telefon: 09602/9402-0 
 
Polizeiinspektion Vohenstrauß  
Im Gstaudach 8, 92648 Vohenstrauß 
Telefon: 09651/9201-0 
 
Polizeiinspektion Tirschenreuth  
Hochwartstraße 3, 95643 Tirschenreuth 
Telefon: 09631/70110 
 
Polizeiinspektion Kemnath  
Stadtplatz 40, 95478 Kemnath 
Telefon: 09642/92030 
 
Polizeiinspektion Waldsassen  
Schulstraße 7, 95652 Waldsassen 
Telefon: 09632/8490 

 
 
 

Familiengericht und Bewährungshilfe  

 
 
Familiengericht Weiden i.d.OPf. 
Ledererstraße 9, 92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/3000-0 
 
Familiengericht Tirschenreuth 
Mähringer Str. 10, 95643 Tirschenreuth 
Telefon: 09631/7260 
 
Bewährungshilfe 
Ledererstraße 9, 92637 Weiden i.d.OPf. 
Telefon: 0961/3000-0 
 
  



http://www.zukunftfuerfamilie.de/
mailto:veronika.ziegler@tirschenreuth.de
http://www.kreis-tir.de/verwaltung-organisation/fachbereiche/kinder-jugend-familien/familie/buendnis-fuer-familie
http://www.kreis-tir.de/verwaltung-organisation/fachbereiche/kinder-jugend-familien/familie/buendnis-fuer-familie
http://www.aelf-we.bayern.de/
http://www.aelf-ti.bayern.de/
mailto:berthold.kellner@lh-tir.de
mailto:jutta.sehm@tirschenreuth.de
mailto:info@spdi-weiden.de
mailto:TLober@neustadt.de


mailto:pia.kuerschner@tirschenreuth.de
mailto:gabriele.herrmann@tirschenreuth.de
mailto:sekretariat@beratungsstelle-weiden.de
http://www.eb-weiden.de/
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